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wirtschaftlichen Betriebe mehr ansässig gewesen seien und nicht mit einer Wiederan-

siedlung gerechnet werden könne. Das Plangebiet sei bislang schon überwiegend 

durch Wohnnutzung geprägt.  

Die Antragsgegnerin stellt in Frage, ob die dem Antragsteller am 28. Juni 2010 erteilte 

Baugenehmigung überhaupt noch eine Nutzung als Gaststätte umfasse, nachdem eine 

solche nach der Baubeginnsanzeige vom 5. Juni 2013 bislang nicht im Schloss eröffnet 

worden sei. Auch die genehmigte Nutzung als Vereins- und Ausstellungsräumlichkeit 

finde nicht statt. Sie trägt des Weiteren vor, man sei irrtümlich davon ausgegangen, 

dass es im Hinblick auf das als verletzt gerügte Entwicklungsgebot genüge, eine Ge-

nehmigung nach § 10 Abs. 2 BauGB einzuholen und den Flächennutzungsplan nach 

§ 8 Abs. 4 BauGB nachträglich anzupassen; dies dürfte der praktischen Handhabung 

im Landkreis in mehreren Fällen entsprochen haben. Nunmehr habe sie ein ergänzen-

des Verfahren sowie ein Verfahren zur (Teilflächen-)Änderung des Flächennutzungs-

planes eingeleitet und betreibe beide Verfahren parallel. Zunächst solle der Flächen-

nutzungsplan geändert und sodann inhaltlich und zeitlich daran anknüpfend das Be-

bauungsplanverfahren abgeschlossen werden.  

Die Antragsgegnerin verteidigt den angegriffenen Bebauungsplan.  

Ein Ausfertigungsmangel liege nicht vor. Die Reihenfolge zwischen Ausfertigung und 

Genehmigung sei nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben. Einen möglichen Aus-

fertigungsmangel werde die Antragsgegnerin im ergänzenden Verfahren beheben, was 

konkret für Ende März 2024 absehbar sei.  

Ein Verstoß gegen das Entwicklungsgebot sei unbeachtlich nach § 214 Abs. 2 Nr. 2 

BauGB. Sie habe sich nicht bewusst darüber hinweggesetzt. Der Landkreis habe den 

Bebauungsplan schließlich auch genehmigt, nachdem er während des Planverfahrens 

auf ein Genehmigungserfordernis nach § 10 Abs. 2 BauGB hingewiesen hatte. Die sich 

aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung 

werde in Anbetracht der im Verhältnis hierzu gegebenen kleinen Fläche des Plange-

biets nicht beeinträchtigt. Im Übrigen verweist die Antragsgegnerin auf das eingeleitete 

ergänzende Verfahren. Außerdem sei mit dem ergänzenden Verfahren keine inhaltli-

che Änderung des Bebauungsplans beabsichtigt.  

Abwägungsmängel lägen nicht vor. In Bezug auf den Lärmschutzkonflikt sei die erteilte 

Baugenehmigung vom 28. Juni 2010 jedenfalls für eine Gaststättennutzung nach § 73 

Abs. 1 2. Alt. SächsBO wegen Bauunterbrechung erloschen. Unabhängig davon habe 

die von ihr eingeholte schalltechnische Untersuchung ergeben, dass der Betrieb der 
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genehmigten Gastronomie die maßgeblichen Immissionsrichtwerte auch nachts ein-

halte. Für die sonstige Schlossnutzung bestehe keine Baugenehmigung. Die Geneh-

migungsfähigkeit sei fraglich, weil nach der aktuellen Nutzungsstruktur ein faktisches 

allgemeines Wohngebiet, Dorfgebiet oder eine Gemengelage in Betracht komme. Als 

Anlage für kulturelle Zwecke mit überregionalem Einzugsbereich sei die Schlossnut-

zung dort nicht uneingeschränkt zulässig. Die Festsetzung des geplanten Sonderge-

biets SO 2 solle dem Antragsteller die dort genannten Nutzungen gerade ermöglichen. 

Den Konflikt mit den anderweitigen Nutzungen im Plangebiet habe die Antragsgegnerin 

gelöst. Die vorhandene Situation verschlechtere sich nicht zu seinen Lasten, weil die 

Schlossumgebung schon bisher zu Wohnzwecken habe bebaut werden können. Es 

entstünden keine neuen Immissionsorte, insbesondere an der Südseite des Baufens-

ters WA2 mit dem denkmalgeschützten Verwalterhaus. Eine Verschlechterung für den 

Freisitz am Schloss erfolge nicht, weil es einen solchen nicht gebe. Für die Schloss-

nutzung als Veranstaltungszentrum mit Freiluftveranstaltungen gebe es noch keine Ge-

nehmigung. Der Immissionsrichtwert eines allgemeinen Wohngebiets könne eingehal-

ten werden. Das vom Antragsteller vorgelegte Gutachten berücksichtige einen um 10 

dB höheren Ansatz für den flächenbezogenen Schallleistungspegel des Freisitzes für 

eine Beschallung deutlich hörbar oberhalb des Grundpegels, obwohl eine solche Be-

schallung auch im Jahr 2010 nicht genehmigt worden sei. Außerdem würde sich bei 

unterstellter Verschlechterung für den Antragsteller eine fehlerhafte Bewertung nicht 

auf das Ergebnis auswirken. Die immissionsschutzrechtlichen Belange seien fehlerfrei 

ermittelt, bewertet und abgewogen worden, insbesondere zum Lärmschutz. 

Gleiches gelte für den Denkmalschutz. Die Antragsgegnerin habe den bestehenden 

Denkmalschutz einschließlich des Umgebungsschutzes fehlerfrei in die Abwägung ein-

gestellt. Nicht alles, was denkmalfachlich wünschenswert sei, sei aus Sicht des Umge-

bungsschutzes denkmalrechtlich auch geboten. Wenn die Gemeinde den Umgebungs-

schutz durch die planerischen Festsetzungen stärker schütze, als es § 12 Abs. 2 

SächsDSchG gebiete, beinhalte dies eine rechtfertigungsbedürftige Einschränkung der 

betroffenen Grundstückseigentümer. Die Anforderungen des Umgebungsschutzes 

lasse eine erhebliche Beeinträchtigung der betroffenen Denkmale als zweifelhaft er-

scheinen. Der Eintrag in der Denkmalliste gebe für einen Umgebungsschutz nichts her 

Eine erhebliche Beeinträchtigung finde nicht statt. Die Ausführungen in der Planbe-

gründung zur Reichweite des Umgebungsschutzes seien nicht zu beanstanden. Das 

Landesamt für Denkmalpflege stelle mehr auf das denkmalfachlich Wünschenswerte 

als auf das Gebotene ab. Eine zwingende Notwendigkeit hierfür bestehe nicht. Dessen 
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darf es im Hinblick auf die Beachtlichkeit eines Ausfertigungsmangels nach sächsi-

schem Landesrecht (§ 4 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO) deshalb nicht (vgl. bereits 

SächsOVG, NK-Urt. v. 23. Oktober 2000, SächsVBl. 2001, 79, 80). 

Im Anwendungsbereich von § 4 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO sind vom Gemeinderat 

beschlossene Satzungen (wie etwa Bebauungspläne) vom Bürgermeister zunächst 

auszufertigen. Erst anschließend darf eine Bekanntmachung veranlasst werden; dies 

gilt auch für die Ersatzbekanntmachung von Bebauungsplänen (§ 10 Abs. 3 Satz 1 

BauGB) im Amtsblatt einer Gemeinde. Soweit eine aufsichtsbehördliche Genehmigung 

der Satzung erforderlich ist, muss diese nach sächsischem Landesrecht bereits vor 

deren Ausfertigung vorliegen (SächsOVG, NK-Urt. v. 1. Juli 2011 - 1 C 25/08 -, juris 

Leitsatz 2, Rn. 36 ff.; SächsOVG, NK-Urt. v. 28. Dezember 2018 - 1 C 16/17 -, juris 

Rn. 41; Senatsbeschl. v. 23. März 2021 - 1 B 406/20 -, juris Rn. 124). 

Beim Fehlen einer ausdrücklichen landesgesetzlichen Regelung besteht eine sog. 

Ausfertigungsreife von kommunalen Satzungen erst dann, wenn eine für den Sat-

zungserlass gesetzlich erforderliche Genehmigung erteilt wurde. In seinem vorgenann-

ten Normenkontroll-Urteil vom 1. Juli 2011 hat der Senat hierzu Folgendes ausgeführt 

(SächsOVG, NK-Urt. v. 1. Juli 2011 - 1 C 25/08 -, juris Rn. 37, 38): 

„Entscheidend für das Vorliegen der Ausfertigungsreife einer Satzung erst nach 
erfolgter Genehmigungserteilung spricht vielmehr bereits die Beurkundungs- 
und Gewährleistungsfunktion. Durch die Ausfertigung wird die Originalurkunde 
der Satzung geschaffen, also der Wille des Normgebers wahrnehmbar gemacht 
und bezeugt, dass der Inhalt der Urkunde mit dem Beschluss des zuständigen 
Organs übereinstimmt (BayVGH, NK-Urt. v. 18. November 1991 a. a. O.). Ent-
spricht die aufsichtsbehördliche Genehmigung nicht uneingeschränkt der zur 
Genehmigung vorgelegten Satzung, bedarf es einer Prüfung, ob die Abwei-
chung des Genehmigungsbescheids vom Satzungsbeschluss eine neuerliche 
Befassung des zuständigen kommunalen Gremiums erfordert (etwa in Form ei-
nes sog. Beitrittbeschlusses, vgl. Spannowsky, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, 
ROG, § 12 Rn. 68; Löhr, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl., § 6 Rn. 
19) oder ob eine Fortsetzung des Normsetzungsverfahrens auch ohne eine er-
neute abwägende Entscheidung des zuständigen kommunalen Gremiums (so 
BVerwG, Urt. v. 10. August 1990 - 4 C 3/90 -, juris Rn. 25 für „Klarstellungen 
und andere redaktionelle Änderungen“) vom Willen des Satzungsgebers ge-
deckt ist. Eine solche Prüfung der Frage, ob die genehmigte Fassung der Sat-
zung mit der vom Normgeber beschlossenen Fassung inhaltlich übereinstimmt, 
kann erst nach erfolgter Genehmigung durchgeführt werden. 

Die vom kommunalen Satzungsgeber zu wahrende Abfolge von Genehmigung, 
Ausfertigung und Bekanntgabe trägt damit zur Vermeidung von Unklarheiten 
bei, wie sie sich insbesondere im Zusammenhang mit Beschlussfassungen des 
zuständigen kommunalen Gremiums bis zum Abschluss eines Genehmigungs-
verfahrens ergeben können.“ 
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Hieran hält der Senat fest. Soweit die Antragsgegnerin dagegen einwendet, für die vom 

Senat vorgegebene Reihenfolge Genehmigung - Ausfertigung - Bekanntmachung be-

stehe „keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage“, steht dies der vom Senat vorge-

nommenen Auslegung der landesrechtlichen Vorgaben des § 4 Abs. 3 Satz 1 Sächs-

GemO nicht entgegen. Da diese Regelung seit dem vorgenannten Senatsurteil vom 

1. Juli 2011 trotz der mehrfachen Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung unan-

getastet geblieben ist, bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Auslegung 

der Norm dem gesetzgeberischen Willen widersprechen würde. Anders als die An-

tragsgegnerin meint, bedarf es mit Blick auf die „grundgesetzlich verbürgte Satzungs-

autonomie“ auch keiner ausdrücklichen gesetzlichen Regelung. Denn die durch Art. 28 

Abs. 2 Satz 1 GG und durch Art. 82 Abs. 2 Satz 2 SächsVerf gewährleistete kommu-

nale Selbstverwaltung besteht ausweislich des Wortlautes der Normen ohnehin ledig-

lich „im Rahmen der Gesetze“. Als Regelung eines Gesetzesvorbehalts bezieht sich 

dies sowohl auf Art und Umfang der gemeindlichen Aufgaben wie auch ihre eigenver-

antwortliche Wahrnehmung (Mehde, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommen-

tar, Werkstand: 102. EL August 2023, Art. 28 Rn. 249). Dabei ist die Ausübung der 

kommunalen Selbstverwaltungsgarantie nicht denkbar ohne gesetzliche Ausgestaltun-

gen (Mehde, a. a. O.). Auch das ausdrücklich auf Grundrechte bezogene Zitiergebot 

aus Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 37 Abs. 1 Satz 2 SächsVerf findet keine Anwen-

dung, weil die kommunale Selbstverwaltung bereits aufgrund ihrer systematischen 

Stellung kein Grundrecht darstellt. Dem von der Antragsgegnerin angeführten Argu-

ment, kein Bebauungsplan sei vor nachträglicher Verfälschung sicher (OVG Schl.-H., 

Urt. v. 27. November 1996 - 1 K 13/93 -, juris Rn. 38), ist entgegenzuhalten, dass mög-

liches strafbares Handeln Dritter kein Kriterium dafür sein kann, Abstriche bei den aus 

dem Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Anforderungen an die Ausfertigung (vgl. Senats-

beschl. v. 19. Januar 2023 - 1 B 216/22 -, juris Rn. 31 m. w. N.) zu rechtfertigen. Zudem 

ist bei einer Divergenz zwischen aufsichtsbehördlicher Genehmigung und der zur Ge-

nehmigung vorgelegten Satzung für die Ausfertigung zu prüfen, ob die Abweichung 

des Genehmigungsbescheids vom Satzungsbeschluss eine neuerliche Befassung des 

zuständigen kommunalen Gremiums erfordert (SächsOVG, NK-Urt. v. 1. Juli 2011 - 

1 C 25/08 -, juris Rn. 37). Erfolgt eine Ausfertigung dagegen wissentlich ohne eine 

hiernach erforderliche neuerliche Befassung des zuständigen kommunalen Gremiums, 

würde sich der ausfertigende Bürgermeister der Gefahr einer Strafverfolgung wegen 

Falschbeurkundung im Amt (§ 348 Abs. 1 StGB) aussetzen. Soweit die Antragsgegne-

rin schließlich meint, auch für die Genehmigungsbehörde sei die Authentizität des Tex-

tes von entscheidender Bedeutung, was sich bestmöglich durch eine bereits ausgefer-

tigte Satzung garantieren lasse (VG Hannover, Urt. v. 17. November 2011 - 
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12 A 1397/11 -, juris Rn. 63), lässt sie außer Acht, dass sich die bekanntzumachende 

Satzung in erster Linie an die Normadressaten richtet und mit der vorherigen Ausferti-

gung sichergestellt werden soll, dass - wie oben ausgeführt - auch etwaige Maßgaben 

einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung zuvor umgesetzt wurden.  

Bei der vorgegebenen Reihenfolge von Genehmigung - Ausfertigung - Bekanntma-

chung verbleibt es auch dann, wenn auf Antrag der Gemeinde die Genehmigung ihres 

Bebauungsplanes durch die höhere Verwaltungsbehörde nach § 10 Abs. 2 Satz 1 

BauGB erteilt wurde, der Sache nach aber kein Genehmigungserfordernis besteht. 

Denn in Fällen, in denen zweifelhaft ist, ob ein Bebauungsplan dem Entwicklungsgebot 

nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB genügt, bleibt es der Gemeinde unbenommen, vorsorg-

lich eine Genehmigung nach § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu beantragen. Da die Geneh-

migung, soweit sie nach § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB vorgeschrieben ist, eine Wirksam-

keitsvoraussetzung des Bebauungsplans und damit einen unverzichtbaren Bestandteil 

des Normsetzungsverfahrens darstellt (Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzber-

ger, BauGB, Werkstand: 152. EL Oktober 2023, § 10 Rn. 43), wird es für die planende 

Gemeinde in Zweifelfällen der (rechts-)sichere Weg sein, eine Genehmigung zu bean-

tragen. Dann aber muss sie Auflagen gleichermaßen wie Maßgaben einer von der hö-

heren Verwaltungsbehörde erteilten Genehmigung wiederum umsetzen. Denn Aufla-

gen und Maßgaben hindern die Gemeinde an der Inkraftsetzung des Bebauungsplans 

(Stock, a. a. O., § 10 Rn. 43). 

Hieran gemessen genügt der angegriffene Bebauungsplan nicht dem Ausfertigungser-

fordernis. Im Zeitpunkt der Ausfertigung am 3. September 2021 bestand noch keine 

Ausfertigungsreife der hier vermeintlich als vorzeitiger Bebauungsplan (§ 8 Abs. 4 

Satz 1 BauGB) erlassenen Satzung. Die Ausfertigungsreife ist dagegen erst später mit 

der Genehmigung des Bebauungsplans nach § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB durch den 

Landkreis Leipzig am 21. Januar 2022 eingetreten. Vorliegend wirkt es sich nicht aus, 

dass - wie nachfolgend unter II.2. ausgeführt - tatsächlich kein Genehmigungserforder-

nis nach § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB bestand. Denn die Antragsgegnerin hatte für ihren 

vermeintlich vorzeitigen Bebauungsplan eine Genehmigung beantragt, die ihr der 

Landkreis Leipzig sodann am 21. Januar 2022 erteilte. 

Bei dem festgestellten Ausfertigungsmangel handelt es sich um einen der sog. Ewig-

keitsfehler nach sächsischem Landesrecht (Sitzungsöffentlichkeit, Genehmigungs-

pflicht, Ausfertigung und Bekanntmachung der Satzung, vgl. Meng, SächsVBl. 2018, 

81 ff.), für den nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 SächsGemO die Jahresfrist des § 4 Abs. 4 

Satz 1 SächsGemO nicht greift. 
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2. Dagegen genügt der angegriffene Bebauungsplan dem bundesrechtlichen Entwick-

lungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB. 

Bundesrechtlich richtet sich die Wirksamkeit des angegriffenen Bebauungsplans nach 

den Planerhaltungsregeln der §§ 214, 215 BauGB (vgl. SächsOVG, NK-Urt. v. 13. Ok-

tober 2011 - 1 C 9/09 -, juris Rn. 29; NK-Urt. v. 24. November 2022 - 1 C 87/21 -, juris 

Rn. 50). In Anwendung dieser Planerhaltungsregeln beschränkt sich die Prüfung des 

angegriffenen Bebauungsplans auf sog. Ewigkeitsfehler nach Bundesrecht sowie auf 

andere Verstöße gegen Vorschriften des höherrangigen formellen oder materiellen 

Rechts, soweit sie nicht von vornherein unbeachtlich (§ 214 BauGB) sind oder mangels 

rechtzeitig erfolgter Rüge durch Zeitablauf unbeachtlich geworden sind (§ 215 BauGB).  

Im Ergebnis der mündlichen Verhandlung ist der Normenkontrollsenat zu der Überzeu-

gung gelangt, dass der angegriffene Bebauungsplan dem Entwicklungsgebot genügt. 

a) Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungs-

plan zu entwickeln. Der Rechtsbegriff „Entwickeln" kennzeichnet das Maß der Bindung 

des aufzustellenden Bebauungsplans an den Flächennutzungsplan. Inhalt und Umfang 

dieser Bindung lassen sich nur unter Beachtung der - teilweise unterschiedlichen - 

Funktionen bestimmen, die einerseits dem Flächennutzungsplan und andererseits dem 

Bebauungsplan zukommen, nämlich danach, was jeder der beiden Pläne nach dem 

Sinn und Zweck des Gesetzes an planerischen Festlegungen enthalten soll und was 

in keiner der beiden Planstufen zu Lasten der anderen überschritten werden darf. Be-

bauungspläne sind nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauG aus den ihnen vorgegebenen Flä-

chennutzungsplänen in der Weise „zu entwickeln“, dass durch ihre Festsetzung die 

zugrunde liegenden Darstellungen des Flächennutzungsplans konkreter ausgestaltet 

und damit zugleich verdeutlicht werden. Dieser Vorgang der Konkretisierung schließt 

nicht aus, dass die in einem Bebauungsplan zu treffenden Festsetzungen von den vor-

gegebenen Darstellungen des Flächennutzungsplans abweichen. Derartige Abwei-

chungen sind jedoch nur zulässig, wenn sie sich aus dem Übergang in eine konkretere 

Planstufe rechtfertigen und die Grundkonzeption des Flächennutzungsplanes unbe-

rührt lassen (vgl. BVerwG, Urt. v. 28. Februar 1975 - IV C 74.72 -, juris Leitsatz 1, Rn. 

19). Dass aus zwingenden Gründen ein Bebauungsplan vor der Aufstellung eines Flä-

chennutzungsplanes aufgestellt werden kann, rechtfertigt nicht die Aufstellung eines 

Bebauungsplans im Widerspruch zu Darstellungen eines vorhandenen Flächennut-

zungsplans, auch wenn diese Darstellungen in Richtung der Festsetzungen des Be-

bauungsplans änderungsbedürftig sind (BVerwG, Urt. v. 28. Februar 1975, a. a. O., 

Leitsatz 2, Rn. 28). 
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Bedingt durch die Grobmaschigkeit der Flächennutzungsplanung erlaubt es ihre gerin-

gere Schärfe, dass ein Bebauungsplan in begrenztem Umfang hiervon abweicht, so-

fern ihre Grundkonzeption unberührt bleibt. Ausnahmsweise kann ein Bebauungsplan 

auch ohne exakte Übernahme der Darstellungen des Flächennutzungsplans bezüglich 

der Art der baulichen Nutzung dem Entwicklungsgebot entsprechen, wenn die im Flä-

chennutzungsplan dargestellten Bauflächen oder Baugebiete (§ 1 Abs. 1 u. 2 BauNVO) 

mit der im Bebauungsplan festgesetzten Gebietsart „artverwandt“ sind und diese Fest-

setzung sich aus der seit der Flächennutzungsplanung eingetretenen tatsächlichen 

Entwicklung rechtfertigt, ohne von den Grundzügen des Flächennutzungsplans abzu-

weichen (VGH BW, Urt. v. 18. September 1998 - 8 S 290/98 -, juris Rn. 15 m. w. N.). 

Der im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung geltende Flächennutzungsplan der An-

tragsgegnerin stellt das Plangebiet des angegriffenen Bebauungsplans als Dorfgebiet 

(MD) dar.  

Dorfgebiete dienen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 BauNVO der Unterbringung der Wirtschafts-

stellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung 

von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewoh-

ner des Gebiets dienenden Handwerksbetrieben. Auf die Belange der land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist vorrangig 

Rücksicht zu nehmen (§ 5 Abs. 1 Satz 2 BauNVO). Zulässig sind nach § 5 Abs. 2 

BauNVO neben den Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die 

dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude (Nr. 1) u. a. Kleinsiedlungen ein-

schließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten und landwirtschaftliche Ne-

benerwerbsstellen (Nr. 2), sonstige Wohngebäude (Nr. 3), Einzelhandelsbetriebe, 

Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes (Nr. 5), 

sonstige Gewerbebetriebe (Nr. 6), Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchli-

che, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke (Nr. 7). 

Der Gebietscharakter eines Dorfgebiets als ländliches Mischgebiet hängt dabei nicht 

von einem bestimmten prozentualen Mischverhältnis dieser Hauptfunktionen ab; indes 

wandelt sich der Gebietscharakter eines Dorfgebiets, wenn die landwirtschaftliche Nut-

zung völlig verschwindet und auch eine Wiederaufnahme ausgeschlossen erscheint 

(vgl. BVerwG, Urt. v. 23. April 2009 - 4 CN 5.07 -, juris Rn. 8, 10; Beschl. v. 29. Mai 

2001 - 4 B 33.01 -, juris Rn. 5). Im Gegensatz zu den Baugebieten nach §§ 3, 4 

BauNVO, die allein durch die Wohnnutzung geprägt sind, dient das Dorfgebiet aber 

auch und vor allem der Unterbringung land- und forstwirtschaftlicher Betriebsstellen 
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geändert worden ist, in der Regel zu den nicht störenden Gewerbebetrieben nach § 5 

Abs. 2 Nr. 6 BauNVO, welche auch in einem Dorfgebiet zulässig sind. Dabei besteht 

zwar ein begrifflicher Unterschied zwischen Ferienwohnungen i. S. v. § 13a Satz 1 

BauNVO und Ferienhäusern in Ferienhausgebieten nach § 10 Abs. 4 Satz 1 BauNVO. 

Im Unterschied zu bloßen Ferienwohnungen zeichnen sich Sondergebiete nach § 10 

Abs. 4 BauGB gerade dadurch aus, dass in Ferienhausgebieten ausschließlich Erho-

lungssuchende Unterkunft finden sollen - ihr besonderer Charakter besteht mithin ge-

rade darin, dass die Erholungssuchenden unter sich bleiben und dadurch die Erholung 

weder durch das Alltagsleben von „Dauerwohnern“ gestört noch umgekehrt in Konflikt 

zu einem abweichenden Ruhebedürfnis von „Dauerwohnern“ geraten kann (Blech-

schmidt, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, Werkstand: 152. 

EL Oktober 2023, BauNVO § 13a Rn. 3, 22; zum begrifflichen Unterschied zwischen 

Ferienhausgebiet und Ferienwohnung vgl. auch Söfker, a. a. O., BauNVO § 10 Rn. 

29a). Dies rechtfertigt es jedoch erst recht, auch ein Ferienhausgebiet wenn schon 

nicht als wohnähnliche Nutzung anzusehen, dann zumindest entsprechend § 13a Satz 

1 BauNVO einem nicht störenden Gewerbebetrieb gleichzustellen und dadurch als die 

Grundkonzeption des im Flächennutzungsplan dargestellten Dorfgebiets noch 

unberührt lassend anzusehen. 

cc) Schließlich lässt auch das hier festgesetzte Sondergebiet (SO 2) mit der Zweckbe-

stimmung „Multifunktionaler Besuchermagnet“ gemäß § 11 BauNVO die Grundkonzep-

tion des im Flächennutzungsplan dargestellten Dorfgebiets unberührt. Bei den nach 

den textlichen Festsetzungen unter Ziffer I.1.2 zulässigen Nutzungen als Gaststätte, 

Vereins- und Ausstellungsräume, Veranstaltungsräume, Büroräume, Betriebswoh-

nung, Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie Nutzung als Örtlichkeit zur Veran-

staltung von kulturellen Darbietungen (Konzerte, Lesungen, Theater) sowie - aus-

nahmsweise - Wohnnutzungen auf bis zu 50 % Bruttogeschossfläche (BGF) handelt 

es sich allesamt um Festsetzungen, die nach § 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nrn. 3, 5 und 7 

BauNVO in einem Dorfgebiet zulässige Nutzungen betreffen. Dabei sind nach § 5 Abs. 

2 Nr. 7 BauNVO Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, so-

ziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke in Dorfgebieten zulässig. Insoweit enthält 

§ 5 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO in Bezug auf Anlagen für kulturelle wie auch soziale Zwecke 

- anders als die darin genannte Variante „Anlagen für örtliche Verwaltung“ wie auch bei 

Handwerksbetrieben (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 1 BauNVO) - keine Begrenzung auf die Er-

füllung örtlicher Aufgaben oder der Bedürfnisse der Bewohner des Gebiets (Söfker, in: 

EZKB, BauGB, Werkstand: 152. EL Oktober 2023, BauNVO § 5 Rn. 51). Zwar dürfen 

derartige Anlagen insbesondere nach Lage, Umfang oder Zweckbestimmung nicht der 
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Eigenart des Baugebiets widersprechen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 BauNVO). Die Unzuläs-

sigkeit solcher Anlagen im Einzelfall nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BauNVO ändert indes 

nichts daran, dass es sich insoweit um mit dem im Flächennutzungsplan dargestellten 

Dorfgebiet „artverwandte“ Nutzungen handelt, die dessen Grundkonzeption unberührt 

lassen. 

dd) Hinsichtlich der Festsetzung öffentlicher Grün-, Park- und Verkehrsflächen liegen 

im Übrigen bereits keine Abweichungen von der Grundkonzeption des Flächennut-

zungsplans vor, weil solche Festsetzungen unabhängig von der Gebietsart zulässig 

sind (VGH BW, Urt. v. 18. September 1998 - 8 S 290/98 -, juris Rn. 16). Dies gilt im 

Übrigen auch für die daneben im Bebauungsplan festgesetzte Fläche für Gemeinbe-

darf - hier: „Gemeinbedarfsfläche für sozialen Zwecken dienende Gebäude und Ein-

richtungen, Kindertagesstätte“ - nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (BVerwG Beschl. v. 23. 

Dezember 1997 - 4 BN 23.97 -, juris Rn. 7 m. w. N.; Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielen-

berg/Krautzberger, BauGB, Werkstand: 152. EL Oktober 2023, BauGB § 9 Rn. 56). 

Zudem ist eine Nutzung als Kindertagesstätte als „artverwandt“ anzusehen, weil sie 

gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 7 als Anlage für soziale Zwecke auch in einem Dorfgebiet allge-

mein zulässig ist. 

c) Nachdem der Normenkontrollsenat im Ergebnis der mündlichen Verhandlung somit 

zu der Überzeugung gelangt ist, dass der angegriffene Bebauungsplan dem Entwick-

lungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB hier noch genügt, bedürfen die zwischen den 

Beteiligten streitigen Fragen, ob die Voraussetzungen für einen vermeintlichen vorzei-

tigen Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 Satz 1 BauGB vorlagen oder die vom Landkreis 

Leipzig erteilte Genehmigung nach § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB ein Nichtvorliegen zu 

heilen vermochte, ebenso wenig einer Entscheidung wie die Frage einer Beachtlichkeit 

eines - bewussten - Verstoßes gegen das Entwicklungsgebot gemäß § 214 Abs. 2 Nr. 2 

BauGB (vgl. hierzu BVerwG, Beschl. v. 14. April 2010 - 4 B 78.09 -, juris Rn. 25; 

OVG NRW, Urt. v. 30. September 2009 - 10 D 8/08.NE -, juris Rn. 55; BayVGH, Urt. v. 

5. Juli 2009 - 15 N 96.89 -, juris Rn. 23; Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzber-

ger, BauGB, Werkstand: 151. EL August 2023, § 214 Rn. 109a, 112 m. w. N.; Battis, 

in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 15. Aufl. 2022, § 214 Rn. 12). Nicht entschei-

dungserheblich ist gleichermaßen die weitere zwischen den Beteiligten streitige Frage, 

ob ein - bewusster - Verstoß gegen das Entwicklungsgebot nachträglich geheilt werden 

kann. Auf das von der Antragsgegnerin mit Gemeinderatsbeschluss vom 26. Juni 2023 

eingeleitete ergänzende Verfahren für eine Fehlerbehebung im Parallelverfahren nach 
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§ 8 Abs. 3 BauGB kam es im Übrigen schon deswegen nicht an, weil es im maßgebli-

chen Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungsplans nach § 10 Abs. 3 BauGB (Run-

kel, in: EZKB, BauGB, § 10 Rn. 19), mithin vorliegend mit der Bekanntmachung der 

Genehmigung am 28. Januar 2022, weder eingeleitet noch abgeschlossen war. Es ist 

auch im Zeitpunkt der Senatsentscheidung bislang nicht abgeschlossen worden.  

3. Im Ergebnis der mündlichen Verhandlung teilt der Normenkontrollsenat die Auffas-

sung der Antragsgegnerin, dass der angegriffene Bebauungsplan in Bezug auf den 

Denkmalschutz den Anforderungen an eine fehlerfreie Abwägung genügt.  

Diese Anforderungen betreffen zum einen das - als Verfahrensnorm ausgestaltete - 

Gebot zur ordnungsgemäßen Ermittlung und zutreffenden Bewertung des Abwägungs-

materials (§ 2 Abs. 3 BauGB), zum anderen die inhaltlichen Vorgaben des Abwägungs-

gebots nach § 1 Abs. 7 BauGB zum angemessenen Ausgleich der gegenläufigen Be-

lange (vgl. BVerwG, Urt. v. 9. April 2008 - 4 CN 1.07 -, juris Rn. 18 ff.; OVG Rh.-Pf., 

Urt. v. 6. Mai 2015 - 8 C 10974/14 -, juris Rn. 28). Nach § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der 

Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 

untereinander gerecht abzuwägen.  

a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist das Gebot ge-

rechter Abwägung verletzt, wenn eine (sachgerechte) Abwägung überhaupt nicht statt-

findet, wenn in die Abwägung an Belangen nicht eingestellt wird, was nach Lage der 

Dinge in sie eingestellt werden muss, wenn die Bedeutung der betroffenen Belange 

verkannt oder wenn der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten Belangen 

in einer Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange 

außer Verhältnis steht. Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt 

der Beschlussfassung über den Bebauungsplan maßgebend (§ 214 Abs. 3 Satz 2 

BauGB).  

Beachtlich sind Verfahrensverstöße gemäß § 214 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, wenn entgegen 

§ 2 Absatz 3 BauGB die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde be-

kannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutref-

fend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf 

das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist (vgl. BVerwG, Beschl. v. 23. No-

vember 2022 - 4 BN 4.22 -, juris Rn. 8 m. w. N.). Gemäß § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

können Mängel, die Gegenstand der Regelung in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB 

sind, nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel 
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im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungs-

ergebnis von Einfluss gewesen sind. Offensichtlich ist ein Mangel, wenn er auf objektiv 

feststellbaren Umständen beruht und ohne Ausforschung der Entscheidungsträger er-

kennbar ist. Der Mangel ist auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen, wenn 

nach den Umständen des jeweiligen Falls die konkrete Möglichkeit besteht, dass ohne 

ihn die Planung anders ausgefallen wäre. 

Gemäß § 2 Abs. 3 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Belange, die 

für die Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu be-

werten.  

Als abwägungsbeachtlich können alle städtebaulich bedeutsamen Belange in Betracht 

kommen. Wesentliche Anhaltspunkte ergeben sich aus den in § 1 Abs. 6 BauGB - nicht 

abschließend - aufgeführten Belangen (Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautz-

berger, BauGB, Stand: 152. EL Oktober 2023, § 2 BauGB Rn. 146), wobei sich das 

Gebot der Konfliktbewältigung auf die Ermittlung des Abwägungsmaterials auswirkt: 

Sofern eine planerische Zurückhaltung möglich ist und genutzt werden soll (BVerwG, 

Urt. v. 18. September 2003 - 4 CN 3.02 -, juris Rn. 17 m. w. N.), reduziert dies den 

Planinhalt des Bebauungsplans und damit die nach § 2 Abs. 3 zu ermittelnden Belange 

(Söfker, in: EZKB, BauGB, Stand: 152. EL Oktober 2023, § 2 BauGB Rn. 147). 

Das Bewerten bezieht sich auf das Gewicht der einzelnen Belange, das für ihre sach-

gerechte Behandlung von Bedeutung ist. Die Bewertung bedeutet daher die Feststel-

lung des jeweiligen Gewichts der Abwägungsbeachtlichkeit, also Art und Ausmaß des 

Berührtseins des Belangs und des Gewichts des Belangs und seines Berührtseins 

durch die betreffende Bauleitplanung (Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzber-

ger, BauGB, Stand: 152. EL Oktober 2023, § 2 BauGB Rn. 148). Beim Bewerten geht 

es darum, in welchem qualitativen und quantitativen Maß der jeweilige Belang für sich 

gesehen durch die Auswirkungen der anstehenden Bauleitplanung voraussichtlich be-

troffen sein wird. Relevant ist dabei u. a. die Wertigkeit („Qualität“) des jeweils betroffe-

nen Belangs innerhalb einer Kategorie gleichrangiger Belange. Dabei sind - angesichts 

der Situationsgebundenheit der Wertigkeit von Belangen - die im Plangebiet oder in 

dessen Nachbarschaft vorhandenen tatsächlichen und rechtlichen Zustände ein-

schließlich vorhandener Vorbelastungen, soweit sie den „Wert“ anheben oder mindern 

können, zu berücksichtigen (SächsOVG, NK-Urt. v. 27. Februar 2020 - 1 C 13/18 -, 

juris Rn. 47 unter Hinweis auf Gierke, in: Brügelmann, BauGB, Stand: 112. Lfg. Oktober 

2019, § 2 Rn. 286). Ein Bewertungsfehler liegt u. a. vor, wenn die Wertigkeit des jeweils 

betroffenen Belangs unzutreffend beurteilt worden ist; Art, Ausmaß und Intensität der 
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voraussichtlichen Auswirkungen der Planung auf die betroffenen Belange sowie auf 

bestehende Verhältnisse tatsächlicher oder rechtlicher Art unzutreffend beurteilt wur-

den; eine bestehende Vorbelastung nicht erkannt oder falsch beurteilt wurde 

(SächsOVG, NK-Urt. v. 27. Februar 2020 - 1 C 13/18 -, juris Rn. 47 unter Hinweis auf 

Gierke a. a. O., Rn. 326). 

b) Hiervon ausgehend liegt kein Ermittlungs- und Bewertungsfehler bezüglich denk-

malschutzrechtlicher Belange nach § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 5 BauGB vor. Danach sind 

bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die Belange des Denkmalschutzes 

zu berücksichtigen. 

Gemeinden und Städten ist es nach Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

verwehrt, im Gewande des Städtebaurechts Denkmalschutz zu betreiben. Bauplaneri-

sche Festsetzungen, die nur vorgeschoben sind, in Wirklichkeit aber Zwecken des 

Denkmalschutzes dienen, sind rechtswidrig (BVerwG, Urt. v. 18. Mai 2001 - 4 CN 4.00 

-, juris Leitsazu 1, Rn. 11): 

„Denkmalschutz hat die Erhaltung baulicher Anlagen aus historischen Gründen 
im weitesten Sinne im Auge; er will geschichtliche, insbesondere kunst- oder 
architekturgeschichtliche Epochen und städtebauliche Entwicklungen, aber 
auch allgemein- oder sozialgeschichtliche Ereignisse und Zeitabschnitte doku-
mentieren. Mit anderen Worten: Denkmalschutz und Denkmalpflege zielen da-
rauf, historische Zusammenhänge in Gestalt einer baulichen Anlage und - nach 
den neueren Denkmalschutzgesetzen der Länder - auch eine Mehrheit bauli-
cher Anlagen oder Grünanlagen (Ensembles, Gesamtanlagen) sowie Straßen-
, Platz- und Ortsbilder in der Gegenwart zu veranschaulichen ("zu vergegen-
wärtigen"). Das Bodenrecht hingegen nimmt die zu erhaltenden baulichen An-
lagen, Straßen-, Platz- oder Ortsbilder in ihrer Beziehung zur aktuellen Stadt-
struktur und ihrer stadträumlichen Funktion für das gegenwärtige und künftige 
Zusammenleben der Menschen in den Blick. Es bezieht vorhandene Anlagen 
von historischem Wert in ihrer Bedeutung für eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte 
Bodenordnung und eine menschenwürdige Umwelt (vgl. § 1 Abs. 5 Satz 1 
BauGB) in seine Regelungen ein. Darin zeigt sich der primär räumlich-funktio-
nale Steuerungsansatz der Bauleitplanung, die auf die gebietsbezogene Zuwei-
sung einer zeitgerechten Nutzungsstruktur sowie auf die Erfordernisse städte-
baulicher Gestaltung ausgerichtet ist. Allein die Sichtbarmachung und Präsen-
tation historischer Zusammenhänge am konkreten Objekt aus kultur- oder bil-
dungspolitischen Gründen dient also nicht städtebaulichen Zielen. Es ist jedoch 
nicht ausgeschlossen und mag häufig nahe liegen, dass Maßnahmen des 
Denkmalschutzes und des Städtebaus ein und dasselbe Objekt betreffen und 
sich gegenseitig ergänzen. Die gemeindliche Bauleitplanung muss sich dabei 
aber auf die Verfolgung städtebaulicher Ziele, nämlich auf die Regelung der 
Bodennutzung, beschränken.“ 
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Vorliegend hat die Antragsgegnerin die denkmalschutzrechtlichen Belange ausrei-

chend berücksichtigt und durfte sich auf die Verfolgung städtebaulicher Ziele beschrän-

ken.  

Insbesondere hat sie die Denkmaleigenschaft der vorhandenen Denkmäler nicht ne-

giert. Wenngleich sie in Bezug auf das Gutsverwalterhaus und die Alte Brennerei in der 

Abwägung vom 19. April 2021 (vgl. dort Ziff- 5.18) deren Zustand als „bedauerlich““ 

beschrieben und „mit Blick auf den gegebenen Erhaltungszustand und den auch an-

sonsten jeweils kaum erkennbaren Zeugnischarakter ernstliche Zweifel“ an deren 

Denkmaleigenschaft geäußert hat, so hat sie doch ausdrücklich ausgeführt, dass die 

„Planung … insofern einerseits freilich der Maxime [folgt], es darauf nicht ankommen 

und nach Auffassung des Landesamtes bestehenden denkmalrechtlichen Anforderun-

gen den Raum zu lassen, der ihnen möglicherweise zukommt“. Zudem sind auch die 

beiden vorgenannten Einzeldenkmäler als solche in der zeichnerischen Darstellung im 

Bebauungsplan (mit der Kennzeichnung „D“) nach § 9 Abs. 6 BauNVO nachrichtlich 

übernommen worden. 

Die Antragsgegnerin hat außerdem die Stellungnahmen des Landesamtes für Denk-

malpflege vom 12. Juni 2020 und vom 18. März 2021 zu denkmalrechtlichen Vorgaben 

für die Bebauung im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 wie auch zur Festsetzung einer 

Traufhöhe von maximal 7,00 m für das Sondergebiet Ferienhausgebiet (SO 1) mit dem 

ihnen zukommenden Gewicht in ihre Abwägung einbezogen. Sie hat dabei erkannt, 

dass insoweit denkmalschutzrechtliche Belange betroffen sind. In ihrer Abwägung hat 

die Antragsgegnerin bezüglich der Bebauung im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 unter 

Nrn. 5.5 bis 5.8 u. a. ausgeführt: „Der Bebauungsplan steht einer späteren Realisierung 

solcher Vorgaben nicht entgegen, sollten sich diese als berechtigt erweisen. Bei dem 

vorliegenden WA2 handelt es sich um ein Bestandsgebiet, für das die Festsetzungen 

auf den für die nur im geringen Umfang geplante Neubebauung auf ein Mindestmaß 

begrenzt werden. Bauweise und Dachgestaltung richten sich nach dem Einfügen in die 

Umgebung gem. § 34 BauGB. Der Gemeinde ist bewusst und es ist bekannt, dass 

insbesondere für die gestalterischen Schwerpunktbereiche Schlossallee / -achse, 

Schloss und Rittergutshof über den bauleitplanerisch festgesetzten Rahmen zahlreiche 

denkmalpflegerisch relevanten Belange, insbesondere weitergehende Gestaltungs-

merkmale der Neubebauung nicht abschließend bestimmt werden.“ Hinsichtlich der 

vom Landesamt für Denkmalpflege für das Sondergebiet SO 1 geforderten weiterge-

henden Begrenzung der Traufhöhe auf 6,5 m hat sie auf die auf die vom Planungsbüro 

Jordi ermittelte Minimalhöhe von 6,45 m und eine Idealhöhe von 6,65 m Traufhöhe 
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verwiesen. „Um den zukünftigen Bauherren einen Gestaltungsspielraum zu lassen 

wurde die TH mit max. 7,00 m festgesetzt.“ Im Übrigen hat sie jeweils auf einen seiner-

zeit noch abzuschließenden städtebaulichen Vertrag und für weitergehende Forderun-

gen des Landesamts für Denkmalpflege auf eine späteres denkmalrechtliches Geneh-

migungsverfahren verwiesen. Schließlich ist in Nr. 5.18 des Abwägungsprotokolls vom 

19. April 2021 wie auch in der Planbegründung allgemein zu nicht umgesetzten Forde-

rungen des Landesamts für Denkmalpflege ausgeführt, man nehme sich des ihr vom 

Landesamt angesonnenen Ziels einer Rekonstruktion nur in dem Umfang an, indem es 

unter Berücksichtigung jedweder Gegenbelange sinnvoll erscheine. „Die Planung er-

folgt insofern einerseits freilich der Maxime, ... nach Auffassung des Landesamtes be-

stehenden denkmalrechtlichen Anforderungen den Raum zu lassen, der ihnen mög-

licherweise zukommt. Andererseits hat die Gemeinde inspiriert von den gestalterischen 

Forderungen der Denkmalbehörden versucht, im Rahmen des auch bei der erstrebten 

zeitnahen Realisierung der Bebauung durch Privatinvestoren wirtschaftlich möglichen 

eine eigene historisierend-städtebauliche Gestaltungsvorstellung zur Geltung zu 

bringen, ...“. 

c) Der Normenkontrollsenat ist im Ergebnis der mündlichen Verhandlung zu der Über-

zeugung gelangt, dass sich die Antragsgegnerin mit diesen denkmalschutzrechtlichen 

Belangen insoweit auch vertretbar auseinandergesetzt und fehlerfrei abgewogen hat 

(§ 1 Abs. 7 BauGB).  

Ausschlaggebend hierfür ist für den Senat, dass das Denkmal des Antragstellers durch 

die Wiederherstellung der historischen Schlossallee eine deutliche Aufwertung gegen-

über der im Satzungsbeschluss bestehenden negativen Prägung durch die bisherige 

LPG-Brache erfährt. Die Wiederherstellung der historischen Blickachse durch die ge-

plante Allee verleiht der Schlossumgebung eine positive Qualität, die durch die Höhe 

der Bebauung nicht nachhaltig in Frage gestellt wird. Denn die Einengung der Blickfüh-

rung erfolgt in erster Linie durch die Bäume, während die geplanten (Ferien-)Häuser 

hinter der Alleebepflanzung zurücktreten. 

Hierbei durfte sich die Antragsgegnerin auf die aus städtebaulichen Gründen erforder-

lichen Festsetzungen beschränken und im Übrigen davon ausgehen, dass sich ein 

denkmalschutzrechtlicher Konflikt nachgelagert auf Genehmigungsebene lösen lässt. 

In der Rechtsprechung ist geklärt, dass jeder Bebauungsplan grundsätzlich die von ihm 

selbst geschaffenen oder ihm sonst zurechenbaren Konflikte zu lösen hat, indem die 

von der Planung berührten Belange zu einem gerechten Ausgleich gebracht werden. 
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Die Planung darf nicht dazu führen, dass Konflikte, die durch sie hervorgerufen werden, 

zu Lasten Betroffener letztlich ungelöst bleiben (vgl. BVerwG, Beschl. v. 8. November 

2006 - 4 BN 32.06 -, juris Rn. 10; SächsOVG, NK-Urt. v. 23. August 2016 - 1 C 7/14 -, 

juris Rn. 168). Das Gebot planerischer Konfliktbewältigung erfährt dabei eine Ein-

schränkung durch den Grundsatz der „planerischen Zurückhaltung" und schließt eine 

Verlagerung von Problemlösungen aus dem Bebauungsplanverfahren auf nachfolgen-

des Verwaltungshandeln nicht grundsätzlich aus: Probleme, die noch während des 

Vollzugs des Bebauungsplans bewältigt werden können, brauchen nicht schon durch 

den Plan selbst gelöst zu werden (BVerwG, Urt. v. 18. September 2003 - 4 CN 3.02 -, 

juris Rn. 17). Die Grenzen zulässiger Konfliktverlagerung auf der Ebene des Planvoll-

zugs sind allerdings überschritten, wenn bereits im Planungsstadium absehbar ist, 

dass sich der offengelassene Interessenkonflikt in einem nachfolgenden Verfahren 

nicht sachgerecht wird lösen lassen. Ein Konflikttransfer ist mithin nur zulässig, wenn 

die Durchführung der Maßnahmen zur Konfliktbewältigung auf einer nachfolgenden 

Stufe möglich und sichergestellt ist. Ob eine Konfliktbewältigung durch späteres Ver-

waltungshandeln gesichert oder wenigstens wahrscheinlich ist, hat die Gemeinde prog-

nostisch zu beurteilen, da es um den Eintritt zukünftiger Ereignisse geht. Ist insoweit 

bereits im Zeitpunkt der Beschlussfassung die künftige Entwicklung hinreichend sicher 

abschätzbar, so darf sie dem bei ihrer Abwägung Rechnung tragen. Löst der Bebau-

ungsplan von ihm aufgeworfene Konflikte nicht, obwohl ein Konfliktlösungstransfer un-

zulässig ist, so führt dies zur Fehlerhaftigkeit der Abwägungsentscheidung (BVerwG, 

Urt. v. 5. Mai 2015 - 4 CN 4.14 -, juris Rn. 14 f.; SächsOVG, NK-Urt. v. 23. 

August 2016 - 1 C 7/14 -, juris Rn. 168). 

Davon ausgehend durfte eine Konfliktverlagerung auf ein nachfolgendes denkmal-

rechtliches Genehmigungsverfahren nach § 12 SächsDSchG erfolgen.  

Gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 SächsDSchG darf ein Kulturdenkmal nur mit Genehmigung 

der Denkmalschutzbehörde wiederhergestellt oder instand gesetzt werden (Nr. 1) oder 

in seinem Erscheinungsbild oder seiner Substanz verändert oder beeinträchtigt werden 

(Nr. 2). Darüber hinaus dürfen bauliche oder garten- und landschaftsgestalterische An-

lagen in der Umgebung eines Kulturdenkmals, soweit sie für dessen Erscheinungsbild 

von erheblicher Bedeutung sind, gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 SächsDSchG nur mit Ge-

nehmigung der Denkmalschutzbehörde errichtet, verändert oder beseitigt werden. An-

dere Vorhaben in der Umgebung eines Kulturdenkmals bedürfen nach Satz 2 der Re-

gelung dieser Genehmigung, wenn sich die bisherige Grundstücksnutzung ändern 
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würde. Voraussetzung für die Annahme einer erheblichen Beeinträchtigung des Er-

scheinungsbildes eines Kulturdenkmals durch ein Vorhaben seiner Umgebung ist, dass 

die Umgebung für sein Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist (arg. § 2 Abs. 3 

Nr. 1 SächsDSchG). Bei der Frage, ob dies der Fall ist, ist § 2 Abs. 1 SächsDSchG 

heranzuziehen (vgl. Senatsbeschl. v. 19. Dezember 2014 - 1 B 263/14 -, juris Rn. 14), 

wonach Kulturdenkmale von Menschen geschaffene Sachen, Sachgesamtheiten, Teile 

und Spuren von Sachen einschließlich ihrer natürlichen Grundlagen, deren Erhaltung 

wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen, städtebaulichen oder 

landschaftsgestaltenden Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt, sind. Damit ist die 

Umgebung für das Erscheinungsbild eines Kulturdenkmals von erheblicher Bedeutung, 

wenn sich dort weitere Baudenkmäler befinden und das überlieferte Erscheinungsbild 

dieser Baudenkmäler als Ensemble denkmalpflegerisch besonders schützenswert ist 

(Senatsbeschl. v. 22. September 2016 - 1 B 194/16 - juris Rn. 17; Senatsbeschl. v. 27. 

Mai 2020 - 1 B 95/20 -, juris Rn. 36; zu § 12 Abs. 2 SächsDSchG vgl. auch 

Worch/Schauer, SächsVBl. 2023, 361 ff.). Das ist insbesondere der Fall, wenn sich 

diese in einem Denkmalschutzgebiet i. S. d. § 21 SächsDSchG befinden, oder sie ar-

chitektonisch in einer gewollten und gewachsenen Blickbeziehung zueinander stehen, 

auf diese Weise historische soziale Beziehungen ihrer Erbauer untereinander sichtbar 

machen und das Ortsbild maßgeblich prägen (Senatsbeschl. v. 20. September 2011 - 

1 B 157/ 11 - juris Rn. 9). Daneben kann aber auch die unbebaute Umgebung für das 

Erscheinungsbild des Kulturdenkmals von Bedeutung sein. Unter welchen Umständen 

dies anzunehmen ist, ist im Wesentlichen eine Frage des Einzelfalls. Die nähere unbe-

baute Umgebung gehört jedenfalls dann zum Erscheinungsbild des Baudenkmals, 

wenn es bewusst in eine bestimmte Landschaft „hineinkomponiert“ oder seine Umge-

bung so gestaltet wurde, dass sie sich ihrerseits auf das Denkmal bezieht, um die mit 

ihm verfolgte künstlerische Absicht zu verdeutlichen oder zu verstärken (Senatsbeschl. 

v. 19. Dezember 2014 - 1 B 263/14 -, juris Rn. 14 unter Hinweis auf BayVGH, Urt. v. 

25. Juni 2013 - 22 B 11.701 -, juris Leitsatz 2). Ist die Umgebung eines denkmalge-

schützten Bauwerks integraler Bestandteil des Erscheinungsbildes des denkmalge-

schützten Bauwerkes, sind auch entsprechende Blickbeziehungen auf das Gebäude 

zu und von dem Gebäude weg - gleichsam rechtsreflexartig - geschützt. Der Grund-

satz, dass eine „schöne Aussicht“ baurechtlich regelmäßig nicht geschützt wird (vgl. 

BVerwG, Urt. v. 28. Oktober 1993 - 4 C 5.93 -, NVwZ 1194, 686/688; SächsOVG, NK-

Urt. v. 15. Mai 2018 - 1 C 13/17 - juris Rn. 34 m. w. N.), kann in solchen Fällen eine 

Durchbrechung erfahren (Senatsbeschl. v. 19. Dezember 2014 - 1 B 263/14 -, juris 

Rn. 14; Senatsbeschl. v. 4. August 2014 - 1 B 56/14 -, juris; vgl. auch BayVGH, Urt. v. 

25. Juni 2013 - 22 B 11.701 -, juris Rn. 28). 
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Hieran gemessen ist für eine Bebauung im überwiegenden Teil des Wohngebiets WA 2 

- mit dem darin befindlichen Denkmal Verwaltergebäude - und in einem Teil des Wohn-

gebiets WA 3 - mit der denkmalgeschützten Alten Brennerei - ohne Weiteres ein Ge-

nehmigungserfordernis nach § 12 Abs. 1 SächsDSchG zu bejahen. Denn insoweit ist 

das Areal schon unmittelbar Teil der denkmalgeschützten Sachgesamtheit. Aber auch 

für die außerhalb dessen vorgesehene Bebauung im Bereich der Ferienaussiedlung im 

Sondergebiet SO 1 durfte die Antragsgegnerin von einem - künftigen - denkmalschutz-

rechtlichen Genehmigungserfordernis ausgehen. Zwar bestand im Zeitpunkt des Sat-

zungsbeschlusses für die geplante Schlossallee kein denkmalrechtlicher Umgebungs-

schutz. Denn die - inzwischen abgerissenen - Tierhaltungsanlagen auf der LPG-Brach-

fläche wurden erst im 20. Jahrhundert und damit deutlich nach dem Barockschloss 

errichtet, so dass schon vom zeitlichen Ablauf das Schloss insoweit nicht bewusst in 

diese Umgebung „hineinkomponiert“ wurde. Selbstredend waren die brachliegenden 

LPG-Anlagen zudem selbst keine Baudenkmäler. Sie vermochten optisch in keiner 

Weise die ästhetische Gesamtkonzeption des Barockschlosses zu ergänzen und sind 

nicht als daran anknüpfendes Ensemble denkmalpflegerisch besonders schützens-

wert. Als baulicher Missstand präg(t)en sie das Schloss stattdessen negativ. Von einer 

„schönen Aussicht“ auf das Barockschloss konnte seinerzeit keine Rede sein. Gleich-

wohl geht der Senat davon aus, dass auch für die auf der ehemaligen LPG-Brache 

geplante Ferienhaussiedlung entlang der Schlossallee ein denkmalrechtliches Geneh-

migungsverfahren nach § 12 Abs. 2 SächsDSchG zu durchlaufen ist. Denn mit dem im 

Bebauungsplan vorgesehenen Abriss der ehemaligen LPG-Anlagen, der im Zeitpunkt 

der mündlichen Verhandlung nunmehr auch tatsächlich erfolgt war, soll die frühere 

Schlossallee als überlieferte historische Sichtachse entlang der „Planstraße A“ wieder-

aufleben. Hierfür setzt der Bebauungsplan zeichnerisch und textlich unter Ziff. 8.1, 

8.2.2 in den Baugebieten SO 1.1 bis SO 1.5 entlang der Straßenverkehrsfläche „Plan-

straße A“ die Anpflanzung von 34 Laubbäumen der Art Säulen-/Pyramideneiche (Quer-

cus robur ‚Fastigiata Koster‘) in der Pflanzklasse Alleebäume - Stammumfang mindes-

tens 20-25 cm, Hochstamm, Kronenansatz in mindestens 2,2 m Höhe (Lichtraumprofil), 

5xv., mit Drahtballierung - fest, die dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen 

sind. Wie oben bereits ausgeführt kann und soll damit die historische Blickachse zum 

Schloss faktisch wiederhergestellt werden. Die Gestaltung dieser - wiederherzustellen-

den - Schlossallee bezog sich ihrerseits auf das denkmalgeschützte Schloss des An-

tragstellers, um die mit ihm verfolgte künstlerische Absicht zu verdeutlichen oder zu 

verstärken. Denn über die Blickführung entlang der Alleebäume verstärkte sich der re-

präsentative Ausdruck des barocken Schlossgebäudes mit dem ihm immanenten auch 

ästhetischen Herrschaftsanspruchs. Dessen hat sich der Senat mit den Beteiligten in 
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der mündlichen Verhandlung anhand der im Verfahren vorgelegten historischen 

Aufnahmen vergewissert. 

Nach alldem durfte sich die Antragsgegnerin auf die aus städtebaulichen Gründen er-

forderlichen Festsetzungen beschränken und im Übrigen davon ausgehen, dass sich 

die darüber hinaus gehenden denkmalschutzrechtlichen Erfordernisse in einem nach-

gelagerten Genehmigungsverfahren lösen lassen. Es bleibt der Denkmalschutzbe-

hörde - im Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege als Fachbehörde (§ 4 

Abs. 2 Satz 1, § 3a Abs.1, Abs. 2 SächsDSChG) - unbenommen, diesen Erfordernissen 

in einem dortigen Genehmigungsverfahren Nachdruck zu verleihen.  

d) Für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans kommt es nach den vorstehenden 

Ausführungen im Übrigen nicht darauf an, dass die Antragsgegnerin anstelle einer wei-

tergehenden Begrenzung der Traufhöhe für die Bebauung im Sondergebiet SO 1 einen 

avisierten städtebaulichen Vertrag über eine - einvernehmliche - Begrenzung der Trauf-

höhe auf die vom Landesamt für Denkmalpflege geforderten 6,50 m in den Blick ge-

nommen hat. Gleiches gilt auf für die Forderungen des Landesamts für Denkmalpflege 

in Bezug auf die Bebauung im Wohngebiet WA 2.  

Der Senat merkt insoweit an, dass aus dem öffentlichen Recht zuzurechnenden Ver-

trägen die (Bau-)Genehmigungsbehörde weder Versagungsgründe noch Gründe für 

eine inhaltliche Modifizierung eines zur Genehmigung gestellten Vorhabens herleiten 

kann (NdsOVG, Urt. v. 4. Januar 2011 - 1 MN 130/10 -, juris Rn. 79, 80 unter Hinweis 

auf BVerwG, Beschl. v. 2. Dezember 2009 - 4 B 74.09 -, juris Rn. 2). Nach § 30 Abs. 1 

BauGB ist ein Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der allein oder 

gemeinsam mit sonstigen baurechtlichen Vorschriften mindestens Festsetzungen über 

die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen 

und die örtlichen Verkehrsflächen enthält, zulässig, wenn es diesen Festsetzungen 

nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Die bodenrechtliche Zulässigkeit 

von Vorhaben beurteilt sich in Gebieten mit qualifizierten Bebauungsplänen i. S. d. § 

30 Abs. 1 BauGB allein (abschließend) danach, ob das Vorhaben den Festsetzungen 

des Bebauungsplans widerspricht und die Erschließung gesichert ist (Söfker, in: EZKB, 

BauGB, Werkstand: 151. EL August 2023, § 30 Rn. 20). Zulässigkeitsmaßstab sind 

dann die im jeweiligen Bebauungsplan enthaltenen - rechtswirksamen - Festsetzungen 

sowie Festsetzungen, für die das Baugesetzbuch und die Baunutzungsverordnung 

Rechtsgrundlagen enthalten; ergänzend können Vorschriften des Bauordnungsrechts 

von Bedeutung sein ebenso wie Festsetzungen im Zusammenhang mit anderen Sat-

zungen (Söfker, a. a. O., § 30 Rn. 21). Sind die Voraussetzungen des § 30 Abs. 1 
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dem Abriss der südlichen Anbauten an der - bisher nicht für Wohnzwecke genutzten - 

„Alten Brennerei“ deren schallabschirmende Wirkung, insbesondere in Bezug auf das 

Wohngebäude Gemeindegasse 4. 

Ein neues Schallgutachten sollte daher die Schallimmissionen durch eine für das Son-

dergebiet SO 2 unter I.1.2.1.a) und g) festgesetzte Nutzungen als Gaststätte mit Frei-

sitz sowie als „Örtlichkeit für Veranstaltungen von kulturellen Darbietungen (Konzerte, 

Lesungen, Theater“ gemäß Beiplan Nr. 2 und den dort festgesetzten Punktquellen 

(Lautsprecher) im Schlossinnenhof für die vorgenannten heranrückenden schutzbe-

dürftigen Wohnnutzungen ermitteln. Sollte eine neu eingeholte Schallimmissionsprog-

nose ergeben, dass aufgrund der für das Sondergebiet SO 2 geplanten Nutzungen die 

nach der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete vorgesehenen Beurteilungspegel an 

den maßgeblichen Immissionsorten überschritten werden, kämen ggfs. auch immissi-

onsmindernde Festsetzungen (etwa hinsichtlich der Stellung der Wohngebäude, ihres 

äußeren Zuschnitts, der Anordnung der Wohnräume und der notwendigen Fenster o-

der für den Einbau nicht zu öffnender Fenster, vgl. hierzu Wahlhäuser in: Bischo-

pink/Külpmann/Wahlhäuser, Der sachgerechte Bebauungsplan, 5. Aufl.. 2021, 

Rn. 950) als Maßnahmen der architektonischen Selbsthilfe in Betracht, um eine Ein-

haltung der maßgeblichen Außenpegel zu gewährleisten. 

III. Die unterlegene Antragsgegnerin trägt gemäß § 154 Abs. 1 VwGO die Kosten des 

Verfahrens. 

IV. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 Abs. 1 Satz 1 

VwGO i. V. m. § 709 ZPO. 

V. Die Revision ist nicht zuzulassen, weil keiner der Gründe des § 132 Abs. 2 VwGO 

vorliegt. 

Rechtsmittelbelehrung 

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden. 

Die Beschwerde ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 
Bautzen, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils schriftlich einzulegen. 
Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Die Beschwerde ist inner-
halb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. Die Begründung 
ist bei dem oben genannten Gericht schriftlich einzureichen. 

Die Schriftform ist auch bei Übermittlung als elektronisches Dokument nach Maßgabe 
des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) sowie der Verordnung über die 
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technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verord-
nung – ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I 3803), die durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607, 4611) zuletzt geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung gewahrt. Verpflichtet zur Übermittlung als elektronisches 
Dokument in diesem Sinne sind ab 1. Januar 2022 nach Maßgabe des § 55d VwGO 
Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließ-
lich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse; ebenso die nach der Verwaltungsgerichtsordnung vertretungsberechtigten 
Personen, für die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 VwGO 
zur Verfügung steht. Ist eine Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend 
nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig. Die 
vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach 
glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen. 

In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechts-
sache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemein-
samen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungs-
gerichts, von der das Urteil abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 
In Rechtstreitigkeiten aus dem Beamtenverhältnis und Disziplinarrecht kann auch die 
Abweichung des Urteils von einer Entscheidung eines anderen Oberverwaltungsge-
richts vorgetragen werden, wenn es auf diese Abweichung beruht, solange eine Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsgerichts in der Rechtsfrage nicht ergangen ist. 

Für das Beschwerdeverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Einle-
gung der Beschwerde und für die Begründung. Danach muss sich jeder Beteiligte 
durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten 
lassen. 

Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von 
ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäf-
tigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des 
öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufga-
ben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 

Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. 

 
gez.: 
Meng    Schmidt-Rottmann    Gretschel 
   
  gez.: 
  Reichert     Kober 
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Beschluss 
 

vom 18. April 2024 

 

Der Streitwert wird auf 20.000 € festgesetzt. 

Gründe 

1 Bei der Bestimmung der Höhe des Streitwerts nach § 52 Abs. 1, Abs. 8 GKG berück-

sichtigt der Senat die Empfehlungen des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsge-

richtsbarkeit (Nr. 9.8.1). Darin wird für Normenkontrollverfahren einer Privatperson ge-

gen einen Bebauungsplan oder einen Flächennutzungsplan ein Streitwert von 7.500 € 

bis 60.000 € vorgeschlagen. Hiervon ausgehend erachtet der Senat nach Anhörung 

der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung einen Streitwert von 20.000 € als ange-

messen. 

2 Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 68 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. § 66 Abs. 3 Satz 3 GKG). 

gez.: 
Meng    Schmidt-Rottmann    Gretschel 
   
  gez.: 
  Reichert     Kober 
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Die Übereinstimmung der elektronischen Ab-
schrift mit der Urschrift wird durch qualifizierte 
elektronische Signatur beglaubigt. 

Bautzen, den 30.04.2024 

Sächsisches Oberverwaltungsgericht 

Model 

Justizbeschäftigte 
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